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_ 3. Kapitel.

Gebäude für gewerbliche und fonftige gemeinnützigen Vereine.

Unter diefer Bezeichnung werden verfchiedenartige, theils den Gewerben und
der Induf’trie, theils gemeinnützigen und Wohlfahrtszwecken dienenden Vereins-
gebäude zufammengefafft.

Die Anlage derfelben, obgleich in vielen Dingen ziemlich übereinflimmend mit
derjenigen der übrigen Vereinshäufer, zeigt doch manche, mit den Standesinterefl'en
und gefellfchaftlichen Verhältniffen der Zeit zufammenhängende Eigenthümlichkéiten,
fo dafs eine befondere Erörterung derfelben um fo zweck1näfsiger erfcheint‚ je
mannigfaltiger die Ziele der Vereine, für die fie beitimmt, find.

Hierbei werden unterfchieden:

a) Innungshäufer; \
b) Gebäude für kaufmännifche Vereine;
c) Gebäude für Gewerbe und Kuni‘cgewerbe-Vereine, und
d) Gebäude für fonitige gemeinnützigen Vereine und Wohlfahrts—Gefellfchaften.
Das beliimmende Moment für die Zugehörigkeit einer Anftalt zu den hier in

Rede Ptehenden Gebäuden ift darin zu fuchen, dafs in denfelben den Vereins-
mitgliedern felbf’c Gelegenheit geboten werde, die Vortheile des Vereinswefens in
geeigneter Weife zu genießen. IPC dies nicht der Fall, fo find es keine Vereins-
häufer in unferem Sinne; fie find es dann nicht, wenn in einem Haufe ein oder
mehrere vom Vereine gegründete Inititute, z. B. Ausi’cellungs- und Sammlungs-
gebäude, Schulen, Erziehungs—Anitalten, Herbergen etc. fich vorfinden; folche An-
f’calten etc. find an anderer Stelle diefes »Handbuches« zu fuchen.

a) Innungshäui'er.

Von HEINRICH WAGNER.

Die Innungshäufer haben heute nicht mehr diefelbe Bedeutung, wie ehemals,
weil die Körperfchaften, für deren Zwecke fie errichtet find, mit der Zeit einen
anderen Charakter angenommen haben.

Innung if’c fo viel als Zunft oder Gilde, welche Körperfchaften zum Theile auf
ein fehr hohes Alter Anfpruch erheben.

Die altnordifchen Gz'ldercale 293) und die unter königlichem Schutz flehenden privilegirten Stuben
und. erlaubten Häufer oder Laufrhufam wurden fchon unter König Olaf (Anfang des XI. Jahrhundertes)
in den Handelsftädten Norwegens erbaut.

In Deuti'chland finden wir faft in allen Städten Nachrichten über das Beftehen der gefchworenen
Schutzgilden 299), deren Genoffen aus der Zahl der Bürger mit Ausi'chlufs aller Unfreien fich vereinigt und
zum gegenfeitigen Schutze gegen alle Vergewaltigung verpflichtet hatten. Ihre Urkunden find meilt im
XIII. ]ahrhundert abgefafft, tragen jedoch die fichtbaren Zeichen an fich, dafs es alte Einrichtungen und
Gefetze find, welche nach mündlicher Ueberlieferung längfi: ausgeübt, aber erit in jener Zeit fchriftlich
fett gefrth worden Waren.

Sobald die Gilden die Beftätigungs-Privilegien des Kaifers und Landesherrn
erhalten hatten, fo befafsen fie das Recht voller Selbfiändigkeit und eigener Gerichts-
barkeit; dadurch wurden fie Herren der Stadt; die Gildangelegenheiten erweiterten
{ich zu Staatsangelegenheiten, und der Friede des Gildenhaufes erfireckte fich über

293) Siehe: WINZER, _]. Die deutfchen Bruderl’chaften des Mittelalters etc. Giefsen 1859. S. 26 u. 147.
299) Siehe ebendai'. S. 28, 34 etc.
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die Stadtgrenze. Aus diefen Städte-Gilden wurden Handels-Gilden, päter Adels—
Gilden.

Alle diefe Körperfcha,ften hatten das Streben gemein, ihre Privilegien zu

fchützen. Dazu diente die Verbrüderung der Genoffenfchaften, zu welcher auch

die aus der Verfchiedenheit des Gewerbes hervorgegangene Scheidung der Stände

beigetragen hatte.
Längit fchon müffen neben den grofsen Stadt-Gilden Handwerks—Gilden be-

fi:anden haben, deren Entwickelung und Ausbildung zum Theile dem Bedürfnifs
zuzufchreiben ift, Schutz gegen die Uebergriffe der in den Städten herrfchenden

Patrizier-Familien zu gewähren.

30 Will z. B. die VVeber-Gilde fchon im XI. Jahrhundert entftanden fein; die Kramer und Gewand-

fchneider führen einen Gildebrief vom Herzog Iiez'nrz'c/z dem Löwen aus dem jahre 1152 an; die Fifcher

von Worms gehen mit ihrer Zunft auf das jahr 1106 zurück etc. Auch fcheint Hoher zu fein. dafs die

meiften Handwerks-Gilden im XII. ]ahrhundert, als fich zwifchen Deutfchland und Italien ein bedeutender

Handelsverkehr entwickelte, entfianden find.

Für Gilde kam auch der Name »Amt« in Gebrauch, als die Gilden in Folge

ihrer Betheiligung an den Wiedertäuferunruhen 1537 durch den Fürftbifchof Franz

von Waldeck aufgehoben worden waren und 1553 von demfelben unter dem Namen

»Amt<< wieder hergeitellt wurden.

Die Gebräuche und Satzungen der Handwerks-Gilden oder Zünfte waren die

der alten gefchworenen Schutz-Gilden, jedoch mit befonderer Beziehung auf das

Handwerk.

Es mag als ein Beifpiel auf die Strafsburger Steinmetzenordnung von 1459 hingewiefen werden 300).

Die Innungsbriefe des XIV. ]ahrhundertes weifen die ganze Verfaffung der Handwerker-Gilden

bereits fertig nach. Sie enthalten beitimmte Vorfchriften über die Verwaltung der gefellfchaftlichen An-

gelegenheiten, über die jährliche Wahl der Gildemeiiter und Aelteften, über das Meißerrecht, die Lehrzeit,

die Verbindlichkeit der \Vanderfchaft, die Auferlegung von Bufsen etc. Die Ausübung der althergebrachten,

urgermanifchen Sitte des gemeinfchaftlichen Mahles bei den Verfarnmlungen blieb erhalten. Am Fette

des Schutzheiligen durften auch die Frauen der Gildebrüder und die Schweftern an den Gelagen theil-

nehmen.

Das Gildewefen bildete fich mit dem Städtewefen zugleich aus und ifi, je

mehr die Gilden in den Städten zur Herrfchaft kamen, allmählich fireng und itarr

geworden. Viele in alter Zeit theils vor, theils nach 1600 errichteten Häufer der

Gilden und anderen Innungen bettehen jetzt noch, insbefondere in den norddeutfchen

und belgifchen Handelsftädten.

In Fig. 55 (S. 55) iit der Saal des Haufes der Schiffergefellfchaft in Lübeck mit feiner alten

Einrichtung dargeftellt. Eine befondere Abtheilung bildet das Aelteften-Gelage.

Ein anderes bemerkenswerthes Beifpiel aus alter Zeit ifi das Kramer-Amtshaus zu Münfter i. W.

(Fig. 283301). Das Kramer—Amt zu Münfter war unter den 17 Gilden, die fich zu Müniter fchon im

XIII. Jahrhundert gebildet hatten, eine der bedeutendften und gebot über reiche Mittel. Es war feit 1559

im Befitze eines Amtshaufes, das es im Sommer 1588 und 1589 neu, hoch und anfehnlich aufführen liefs.

Die Lage im Mittelpunkt der Stadt, an der Ecke des alten Steinweges und der Kirchherrengaffe, fo wie

die Grundrifsanordnung entfprechen den Anforderungen der Kramergilde, die im Erdgefchofs (Fig. 283)

einen grofsen, hohen, hell erleuchteten Saal für die Verfammlungen der gefammten Gilde, aufserdem einen

kleineren Saal für die Gildemcifter bedurfte. Eriterer, der Zunftfaal, ift an den Wänden mit Holzgetäfel,

Sitzen und einem prächtigen, in der Queraxe gelegenen Kamin verfehen; letzterer, das »Steinwerk«, ift

ringsum mit reichem Eichenholz-Schnitzwerk 302) aus dem jahre 1621 getäfelt. Die Räume im Obergefchofs

dienten zur Aufbewahrung der Gewänder, der Fahnen7 der edlen Gefchirre etc., deren das Kramer-Amt
 

300) Siehe Art. 383 (S. 299).

301) Nach: Allg. Bauz. 1876, S. 44.

302) Siehe ebendaf„ Taf. 1 u. 2.
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bei fefllichen Gelegenheiten wohl bedurfte," auch Bibliothek und Archiv der Gildewurden ehedem hier aufbewahrt.

Ueber dem Obergefcht>fs erfh°eckt fich der Söller unter einem hohen Sattel-dach. Letzteres wird im Aeufseren durch einen hohen Backfteingiebel gekennzeichnet,
deffen fl;ufenartig anfieigende Abfätze von halbkreisförmigen Auffätzen gekrönt unddurch drei Reihen ausgekragter Säulen mit Poitarnenten und Gefimfen in Sandftein ge-gliedert find. Das ehemalige Kramer-Amtshaus dient gegenwärtig als Provinzial—Mufeum.

Es folgte die Zeit des Verfalles für das Handwerk und des
Niederganges der flädtifchen Macht. Es konnte nicht ausbleiben,
dafs das Innungswefen unter diefen Verhältniffen zu leiden hatte;
doch überdauerte es auch diefe Periode, und in manchen Orten
war es fo kräftig entwickelt, dafs es noch im Laufe des vorigen
]ahrhundertes fehr bemerkenswerthe Bauwerke hervorbrachte‚

Wohl bekannt find z. B. die Zunfthäufer in Brüffel: das Haus der Brauer(/zälel der &7'rlflu7'r), deffen Giebelfpitze das vergoldete Reiterbild des Herzogs Carlzum Lothringen ziert; das Haus der Bogenfchützen, das nach einer Gruppe, die

Zunfh3aal

Säugling des Konflikts und Remus darftellend, mai/on de la lozwe benannt if’c; dasHaus der Schiffer (mai/072 des éaz‘elz'erx), deffen Giebel dem Hintertheil eines grofsenSchiffes gleicht und mit vier vorragenden Gefchützen ausgerüftet erfcheint; fernerdas Haus der Zim'merleute (mai/on der Marpem‘z'ers), fo wie das ehemalige Haus derSchneider (la taztpe} mit reicher Vergoldung. Von diefen am Marktplatze in derKrff"°r'Afm3haus Nähe des Rathhaufes gelegenen Zunfthäufern wurden die beiden letzten 1697, diezu ME;ÜeÄ_LGY' 301)’ übrigen kurz nach 1700 an Stelle der durch die Befchiefsung unter Ludwig XIV. 1695zerftörten Gebäude errichtet.

Erft in neuerer Zeit iPc das Zunftwefen des Mittelalters, das längft einer voll-i’cändigen Umwandelung bedurfte, durch die Einführung der Gewabefreiheit undFreizügigkeit gänzlich befeitigt worden. Freie Genoffenfchaften, neue Innungen zurFörderung der gemeinfamen gewerblichen Intereffen können gegründet werden.
Die »Gewerbeordnung für das deutfche Reich« vom I. Juli 1883 303) hat dieAufgaben und Befugniffe der Innungen feft geflellt.
Für uufere Zwecke mögen (liefern Gefetze folgende Beftimmungen, die für die bauliche Anlage neuerInnungshäufer von Einflufs fein werden, entnommen fein.
Den Innungen fteht zu:

I) Fachfchulen für Lehrlinge zu errichten und diefelben zu leiten;
2) zur Förderung der gewerblichen und technifchen Ausbildung der Meißer und Gefellen ge—eignete Einrichtung zu treffen;
3) Gefellen— und Meifierprüfungen zu veranftalten und über die Prüfungen Zeugniffe auszuftellen;4) zur Förderung des Gewerbebetriebes der Innungsmitglieder einen gemeinfchaftlichen Gefchäfts-betrieb einzurichten;
5) zur Unterftützung der Innungsmitglieder, ihrer Angehörigen, ihrer Gefellen und Lehrlinge...... Caffen einzurichten;
6) Schiedsgerichte zu errichten, welche berufen find, Streitigkeiten ...... an Stelle der fonflzugehörigen Behörden zu entfcheiden.

Die Ausübung einiger oder aller diefen Befugniffe bedingt das Vorhandenfeinder dazu geeigneten Räume im Innungshaufe.
Aufserdem erfcheint zur Abhaltung der Innungsverfammlungen, zur Pflege desGemeingeif’ces unter den Innungsmitgliedern 304) ein Saal von geeigneter Gröfse undAnlage erforderlich, Für gefellige Unterhaltung und für Erfrifchung von Meiflernund Gefellen, zwifchen denen ein gedeihliches Verhältnifs herzuf’cellen und zu unter-

303) %- 97 und 97 a-
304) Siehe 3. a. O., %. 97.
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halten ift, dienen die üblichen Erholungsräume. Auch die Befchaffung von Herbergengehört zu den Aufgaben der Genofi'enfchaft 305). Endlich find für Zwecke der Ver-waltung und für den Innungsvorf’cand Gefehäftsräume, Sitzungsfaal, Kanzlei, Biblio-thek und Archiv, im Uebrigen die üblichen Vor- und Verbindungsräume, Dienf‘c—und Wirthfchaftsräume nothwendig; meif‘c find auch kleine Wohnungen für denHauswart, Beamte etc, vorhanden.
Es befieht indefs wohl kein Innungshaus, das allen etwaigen Erforderniffender Anlage in diefer Vollftändigkeit entfprechen würde. Einige der im Folgenden(unter d) zu befprechenden Gebäude für gemeinnützige Vereine und Wohlfahrts—Gefellfchaften kommen diei'em Programme nahe. Bislang konnten die Innungen,in fo weit fie überhaupt beitehen, die Aufgaben, welche ihnen die Neuzeit zu-gewiefen hat, noch nicht in ihrem ganzen Umfange erfafi'en. So lange dies nichtgefchehen und eine Anzahl neuer, zweckentfprechender Innungshäufer entftandeniPc, kann auch kaum in beftimmterer Weile, als hier gefchehen. von den räumlichenErforderniffen, noch weniger von typifcher Anlage und Grundrifsbildung der ge-nannten Gebäude die Rede fein.
Halten wir uns daher an dasjenige, was in diefer Richtung bislang entftandenift_ Betrachten wir zuerft ein Bauwerk älteren Datums, das Schneider—Amthaus inHamburg (Fig. 284 bis 286306), das die Zunft nach dem großen Brande von 1842

Fig. 284. Erdgefchofs. Fig. 285. l. Obergefchofs. Fig. 286. II. Obergel'chofs.
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von de Chateazmezgf am Pferdemarkt errichten liefs, als Erfatz für das abgebrannte,

nur wenige jahre vorher neu erbaute Amthaus.
Das Gebäude enthält, feiner Beftirnmung zufolge, einen Saal mit den nöthigen Nebenräumen fiir

die Quartal-Verfammlungen der zünftigen Meißen ein geräumiges Zimmer für die wochentlichen Sitzungen

der Zunftvorilände und etliche Räume für verfchiedene Amtshandlungen7 als Meißerprüfungen etc.; fodann

zwei getrennte Reitaurations-Locale zu gefelligen Zufammenkünften, das eine derfelben ftir Meifier, das

andere für Gefellen beft_immt; aufserdem eine Anzahl von Schlafflellen für wandernde Handwerksburfchen

und eine Wohnung für den Refiaurateur, nebft den nöthigen Küchen, Kellern etc. Um aus dem vor-

handenen Grundflüek möglichiten Nutzen zu ziehen, wurden endlich noch einige Miethwohnungen im Ge—

bäude eingerichtet.

Der grofse Saal beginnt im I. Obergefchofs und reicht durch das darüber liegende H. hindurch.

Die Tribune für die Mufik liegt an der dem Haupteingange gegenüber liegenden fchmalen Wand; zu den

Galerien des Saales gelangt man fowohl mit Hilfe der Haupttreppe vom Flur des II. Obergefchoffes aus7

als auch mit Hilfe kleiner Nebentreppen im Saale felbft. Im Zufammenhange mit diefem und den

ReftaurationsRäumen ftehen Küche und die Zimmer des Wirthes. Auch die Speife-Localitäten, der kleine

Saal im I. Obergefchofs, die Galerie und das Gefellfchaftszimmer im II. Obergefchofs find durch eine

\Vendeltreppe mit der Küche in Verbindung gebracht. Zwifchen dem Erdgefchofs und dem I. Ober-

gefchofs iii: ein kleines Zwifchengefchofs, in das man vom Podeft der Haupttreppe aus gelangt, angeordnet.

Es dehnt fich bis zum Billard-Zimmer der Gefellen aus und enthält die zum Saale gehörigen Garderoben

und Aborte. Die Wohnung im II. Obergefchofs, urfprünglich für den Wirth beitimmt, iii. vermiethet,

da diefem die Zimmer im Erdgefchofs genügen. Der hintere Theil des Sockelgefchoffes unterhalb des

Reftaurations-Locales für die Gefellen ift für lich abgefchloffen und enthält Schlaff’tellen für etwa 40 Hand-

werksburfchen.

Der Saal iii; bis auf eine anfehnliche Höhe mit Holz getäfelt; die Galerien, die Mufik—Tribune und

das Rippenwerk der Decke befiehen gleichfalls aus Holz. Anfichten deutfcher Städte, Spruchbänder,

Ornamente, Laubwerk etc. zieren Wände und Decken.

Das Aeufsere ift unter gänzlicher Vermeidung von Putz in Backftein-Rohbau ausgeführt.

4_o4il Ein anderes der Neuzeit angehöriges Beifpiel if’c das >>Vereinshaus der Ge-

‘;2ieglfageurs noffenfchaft der Prager Baumeifter, Steinmetzen und Maurer« Fig. 287 u. 288 307),

Genoffenfchaft das gegen Ende der fiebenziger Jahre an Stelle der alten, nahezu dritthalb Jahr-

etc' hunderte im Befitze der Genoffenfchaft gewefenen >>Maurerherberge« errichtet wurde.
Die »ehrfame Zunft des

Fig. 287. Zwifchengefchofs. Fig. 288. Hauptgefchofs. Maurer' und Steinmetzen—Hand-

' werks in der alten Stadt Prag«

befafs bis Mitte des XVII. Jahr-
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die ganze Zunft, gegenwärtige und zukünftige. im nämlichen Haufe immer ihre Herberge haben, im felben
zur Zunft fich fammeln, zufammen kommen und die zur Zunft gehörigen nöthigen Sachen zu feiner Zeit
verrichten . . . .« '

Und fo gefchah und verblieb es, bis in unferen Tagen die gänzlich veränderten Zeitverhältniffe und
Bedürfniffe die Befchaffung eines Neubaues mit geeigneten Räumlichkeiten nothwendig machten. Zu diefemBehufe muffte die Niederlegung der alten »zea’m'c/ezi lzafpada« erfolgen. Das neue Vereinshaus der G6-
nofi'enfchaft, in welchem auch der »Architekten- und Ingenieur—Verein im Königreich Böhmen« feinen Sitz
hat, wurde nach den von Schulz, auf Grund des preisgekrönten Entwurfes von Zeyer ("D-° PVz'elzl, um-
gearbeiteten Plänen ausgeführt. Fig. 288 zeigt die Eintheilung des Hauptgefchoffes, das ausfchliefslich
den Vereinsinterefi'en dient. Im Saale der Gefellen finden Vorträge, gröfsere Verfammlungen, das Frei-
fprechen der Lehrlinge etc., im Saale der Meißer u.a. die Sitzungen des Vorf‘tandes fiatt; hieran fchliefsen
fich das Bibliothek-Zimmer, fo wie die Vereins-Kanzlei der Baumeifter-Genoffenfchaft und die Wohnungdes Vereins-Secretärs. Das Zwifchengefehofs (Fig. 287) enthält im rückwärtigen Theile Küche mit Zu—
behör für den Refiaurant, welche Räume für die Bedienung von Hauptgefchofs und Erdgefchofs gleichgiinf’tig gelegen find, aufserdem die Wohnung des Wirthes, diejenige für den Cuftos des Architekten- und
Ingenieur-Vereines7 fo wie eine kleine Miethwohnung. Im Erdgefchofs find einerfeits Refiaurations-Locale,andererfeits Läden eingerichtet. Das H. und III‚ Obergefchofs umfafft je eine Miethwohnung; das Dach-
gefchofs enthält einige zum Uebernachten wandernder Maurergefellen beftimmte Schlafkammern.

Die Architektur der Facade, welche den Charakter jener Zeit tragen follte, in welcher der DonatorBari/fx gelebt hatte7 zeigt einen aus Erdgefchofs und Zwifchengefchofs gebildeten Unterbau in leichterRuftica‚ darüber als Oberbau die drei oberen Gefchoffe mit reichen Sgraffiti gefchmückt. Das Haupt»gefchofs zeichnet fich durch die Gröfsenverhz‘iltniffe und die Gliederung der Feniter7 fo wie durch dieBüften der alten Prager Baumeifter Bene} z Zaun, Peter Par/er und ]l/aläz'ax Ref/ek, als fichtbaren
Repräfentanten der Genoffenfchaftsräume aus. Die Sgraffito-Decoration diefes und des darüber liegenden
Gefchoffes if‘t dunkel auf hellem Grunde, diejenige des oberfien >Gefchoffes dagegen hell auf dunklem
Grunde gehalten.

Auch die innere Ausftattung if’t eine durchaus würdige und wirkungsvolle. Am meiden ift auf denSitzungsfaal des Vorfiandes, fo wie auf das anftofsende Bibliothek-Zimmer verwendet7 während der Ver»fammlungs- und Vortragsfaal einfacher gehalten ift.
Angaben über die Baukoften fehlen.

Fig. 289. Erdgefchofs. Fig. 290. Hauptgefchofs.

 

@ uw 3 vl m := ;

 

1098765432
111111
111111  

1

H i i 1' “l

Carpem‘e'rs’ /'m/l in London 303).

Arch.: Wz'llllzßr' Pococle.

Die englifchen Genoffenfchaften, deren Mitglieder zum Theile den höchfien
Kreifen der Gefellfchaft angehören, haben mit den Zünften und Gilden von ehemals
nur den Namen gemein, find aber im Befitz von Schenkungen und Stiftungen, aus
deren reichen Mitteln nicht allein die Kofien der Verwaltung der Körperfchaft be-
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ftritten, fondern nöthigenfalls auch die erforderlichen Gelder zur Errichtung neuer
Zunfthäufer aufgebracht werden können. Letztere haben einige, aus alter Zeit ‘
flammenclen Eigenthümlichkeiten bewahrt. Dies zeigt u. A. die in Fig. 289 u. 290308)
in den Grundriffen des Erdgefchoffes und Hauptgefchoffes dargef’tellte Zimmermanns-
Halle (carpem‘ers’ hal!) in London.

Die alte Zimmermanns-Gilde in London foll feit 1344, dem 17. Jahre der Regierung Edward Ill,
belieben, den erfien Freibrief (r/zzzrz‘er} aber erft von Edward IV. am 7. juli 1477 erhalten haben. Die
frühefte Urkunde, die von der Zimmermannszunft in London Kunde giebt, itammt von 1421, und aus dem
Inhalt ift zu entnehmen, dafs hierbei von einer damals längit beitehenden Körperfchaft die Rede ift.

Die neue » Halle der ehrfarnen Gefellfchaft der Zimmerleute« (wm://zz'pfzrl
company of cazpmlers] wurde 1876—78 an Stelle des alten abgetragenen Zunft-
haufes (an der Ecke von Lazza’on-wrz/Z und Throginarlozz—awnue) nach dem Ent-
wurfe und unter der Leitung von VVz'llmzr Pococé erbaut.

Das Erdgefchofs (Fig. 289) hat 5,5!“ lichte Höhe und enthält links vom inneren Flur einen Amts-
faal (füllf'l-I'UOWZ) mit zugehörigem Imbiß—Local (Mr), weiter das vom Podeft der Haupttreppe aus zugäng—
liche Ankleidezimmer. Rechts vom Vorflur aus gelangt man zu einigen Bureau—Zimmern nebii; Warte—
zimmer, unter der Haupttreppe zu Wafchraum und Aborten. Ueber den Bureau-Zimmern erftrecken fich,
in einem von den Dienfttreppen aus zugänglichen Halbgefchofs, Räume zur Aufbewahrung von Glas,
Porzellan und anderem Tafelgeräthe.

Das Hauptgefchofs (Fig. 290) darüber enthält den die ganze Längenfront einnehmenden grofsen Saal,
der als [iz/eij hai/“”), und zwar, bei 23,2 m Länge, 11,6 m Breite und 11m Höhe, als eine der gröfsten
livery /zallr Londons bezeichnet wird. In Verbindung damit fieht der kleine Saal oder Salon (drawz'ng-
room), der auch vom Vorplatz der Haupttreppe aus direct zugänglich iii. Ein Gang führt zu einem
Dienf’traum mit Aufzug und Nebentreppe.

Im Kellergefchofs liegt die GUI hohe Küche mit allem Zubehör, deren Leifiungsfähigkeit auf gleich-
zeitige Bewirthung von 250 Perfonen bemeffen ift. Der Aufzug wird nur zum Herunterfenden des Gefchirrs
benutzt, während das Herauftragen der Speifen vom Dienflperfonal beforgt wird, da fich diefes Verfahren
rafcher und weniger umftändlich, als die Beförderung mittels Aufzuges erwiefen hat“°). Unter den
Bureau-Zimmern des Erdgefchoffes befindet fich ein feuerfefler, zur Aufbewahrung von Urkunden und
Acten dienender Raum.

Die flattlichen mit Säulen gefchmückten Fagaden find aus Portland-Stein ausgeführt. Die Bau-
koften betrugen 580 000 Mark (£ 29000), ausfchliefsl. innerer Einrichtung und Ausfchmtickung, oder für
das Quadr.-Meter rot. 1000 Mark.

b) Gebäude für kaufmännifche Vereine.

Von HEINRICH WAGNER.

Die in der Ueberfchrift genannten Vereinshäufer gehören nicht einem Gewerbe
allein, fondern dem ganzen grofsen Stande der Kaufmannfchaft unferer Zeit an.
Die Intereffen eines einzelnen Gefchäftszweiges finden darin keine Stätte.

Die kaufmännifchen Vereine haben als freie, felbft gewählte Thätigkeit vor
Allem den Nutzen der Gefammtheit, die Förderung der allgemeinen Bildung ihrer
Kreife, fodann die Pflege der Gefelligkeit und — nicht in letzter Reihe _ die
Hebung und Vermittelung des Handels und Verkehres im Allgemeinen zum Gegen-
Ptand. Gerade diefe letzteren Ziele find es, welche die kaufmännifchen Vereine
vor den rein gefelligen Vereinen, mit denen fie fonft Manches gemeinfam haben,
auszeichnen.

308) Nach: Builder Bd. 36, S. 141.

309) Unter lz'zzery mm verliebt man (nach: WORCESTER. Dictionary q/ the Engli/lz language etc. London) diejenigen
Angehörigen der verfchiedenen Körperfchaften der ehemaligen Gilden von London, welche nach Bezahlung gewiifer Gebühren
und nach der auf fie gefallenen Wahl berechtigt find, die Tracht {lz'very} ihrer betreffenden Genoffenfchnft anzulegen. Sie gt?—
niefsen außerdem befondere Privilegien, find zur Ausübung der Wahl gewiffer Municipal-Beamte berufen etc.

310) Vergl. Art. 97 (S. 68).


